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Weil unsere Mandantin einen Betrug begangen haben soll, wurde gegen sie von der Berliner Polizei
ermittelt. Sie soll Geldzahlungen eines Mannes angenommen und eine Rückzahlungsabsicht vorgetäuscht
haben. Dadurch entstand dem Mann ein nicht unerheblicher Schaden. Nachdem der Mann keine
Rückzahlungen erhalten hatte, suchte er die Polizei auf und zeigte unsere Mandantin an.

  

Beide hatten sich im Internet kennengelernt und daraufhin über eine längere Zeit telefonischen Kontakt
gehabt. Es kam lediglich zu einem einmaligen persönlichen Treffen. Als unsere Mandantin eine
Beschuldigtenvorladung erhielt war sie zunächst sehr verunsichert und suchte daher die Strafrechtskanzlei
Dietrich auf. Nach seiner Mandatierung setzte Rechtsanwalt Dietrich ein Schreiben auf, in welchem er die
Einstellung mangels Tatverdachts beantragte. Rechtsanwalt Dietrich führte dabei aus, wie die
Geldzahlungen seitens des Mannes tatsächlich zu erklären seien und belegte dies umfassend. Unsere
Mandantin war hier vielmehr Opfer eines Erpressungsversuches geworden. Zusätzlich betonte
Rechtsanwalt Dietrich, dass unsere Mandantin zu keinem Zeitpunkt Geldbeträge verlangt hatte und
widerlegte jegliche Vorwürfe seitens des Mannes. Da die Staatsanwaltschaft Berlin keine weiteren
Belastungen vorbringen konnte, stellte sie daraufhin das Verfahren gegen unsere Mandantin mangels
Tatverdachts ein.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

